
Stand: November 2016 

 

Seite 1 von 1 

Wir sind für Sie da 

Montag 7.00 - 12.30 Uhr und 13.30 - 16.30 Uhr 

Dienstag 7.30 - 12.30 Uhr und 13.30 - 16.30 Uhr 

Mittwoch 7.30 - 12.30 Uhr und 13.30 - 16.30 Uhr 

Donnerstag 7.30 - 12.30 Uhr und 13.30 - 18.00 Uhr 

Freitag 7.30 - 12.30 Uhr 

 

Bankverbindungen 

Frankfurter Volksbank eG  BIC  FFVBDEFFXXX IBAN  DE70 5019 0000 0000 2009 21 

Sparkasse Darmstadt   BIC  HELADEF1DAS IBAN  DE84 5085 0150 0027 0013 00 

Postbank Frankfurt/Main  BIC  PBNKDEFF IBAN  DE62 5001 0060 0019 1716 00 
 

Gläubiger ID DE54ZZZ00000007339  
Steuer-Nr.  007 226 01114  -  Umsatzsteuer-ID  DE 111609292 

 

 
 
 
 

Merkblatt für Bestattungen in einer Baumgrabstätte 

auf dem Friedhof der Stadt Griesheim 
 
 
Die Möglichkeit, sich als Asche auf dem Feld einer Baumgrabstätte bestatten zu lassen, gibt 
es in Griesheim seit dem Jahr 2015. Es handelt sich hierbei um eine so bezeichnete 
halbanonyme Bestattungsform. Das bedeutet, dass die Urne zwar anonym auf dem 
betreffenden Gräberfeld beigesetzt wird, jedoch ein Namensschild der verstorbenen Person 
an einer genau definierten Stelle angebracht wird. Das entsprechende Gräberfeld ist im 
nördlichen Erweiterungsteil des Griesheimer Friedhofs in der Nähe der dort befindlichen 
Bäume angelegt. 
 
Gemäß § 29 der Friedhofssatzung der Stadt Griesheim kann in einer Baumgrabstätte jeweils 
eine Urne beigesetzt werden, wobei die Beisetzung nur in einer biologisch abbaubaren Urne 
erfolgen darf. Das Nutzungsrecht wird für die Dauer von 20 Jahren verliehen, wobei ein 
Wiedererwerb bzw. eine Verlängerung des Nutzungsrechts nicht möglich ist. 
 
Die Kennzeichnung der Baumgrabstätte erfolgt in Form von Holzstelen in der Mitte des 
Gräberfeldes, an denen kleine bronzefarbene Metallschilder unter Angabe von Name, evtl. 
Geburtsname, Geburts- und Sterbedatum angebracht werden. Die einheitlichen 
Namensschilder sind vorgegeben. Für die Gravur und die Befestigung der einheitlich 
vorgegebenen Namensschilder ist die Friedhofsverwaltung zuständig. An den Stelen besteht 
zudem die Möglichkeit, Grabschmuck abzulegen. Die Anlage und Pflege der Grabstätte 
obliegt ausschließlich der Stadt Griesheim. 
 
Bei der Bestattung von Aschenresten in einer Baumgrabstätte entstehen folgende Gebühren: 
 

Überlassung des Nutzungsrechts für eine Baumgrabstätte 2.955,00 € 

Beisetzung von Aschenresten in einer Baumgrabstätte    268,00 € 

 
Muster eines Namensschilds: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihre Friedhofsverwaltung Griesheim 

Der Magistrat 

Friedhofsverwaltung 


